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Norm

GlBG §17 Abs1

GlBG §19

GlBG §20 Abs1

1. GlBG § 17 heute

2. GlBG § 17 gültig ab 01.08.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 98/2008

3. GlBG § 17 gültig von 01.07.2004 bis 31.07.2008

1. GlBG § 19 heute

2. GlBG § 19 gültig ab 01.03.2011 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 7/2011

3. GlBG § 19 gültig von 01.07.2004 bis 28.02.2011

1. GlBG § 20 heute

2. GlBG § 20 gültig ab 01.07.2004

Rechtssatz

Der islamische Gesichtsschleier (Niqab) bedeckt – anders als das islamische Kopftuch (Hijab) – auch das Gesicht der

Frau, lediglich ihre Augen sind noch zu sehen. Die dadurch bewirkte Beeinträchtigung der gesellschaftlichen

Kommunikation und Interaktion besteht nicht nur im öAentlichen Raum, sondern auch an einem Arbeitsplatz mit

Kontakt zu Kunden, Mitarbeitern und zum Arbeitgeber. Dies gilt auch für einen Arbeitsplatz in einem Notariat, an dem

die Kommunikation und Interaktion nicht nur mit Parteien und Klienten, sondern auch mit Mitarbeitern und dem

Notar selbst Gegenstand der Arbeitstätigkeit einer Notariatsangestellten ist. Das Tragen des islamischen

Gesichtsschleiers hindert an der Erbringung der arbeitsvertraglich geschuldeten Leistung als Notariatangestellte, weil

er die notwendige Kommunikation und Interaktion mit Parteien, Klienten, Mitarbeitern sowie dem Notar selbst

erschwert. Die Nichtverschleierung des Gesichts ist damit aufgrund der Art der beruEichen Tätigkeit als

Notariatsangestellte und der Rahmenbedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und entscheidende beruEiche

Voraussetzung.
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